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Allgemeine Verkaufs- und 
Lieferbedingungen (Chemie) 

der Atotech Deutschland GmbH 
 
 
I. Geltungsbereich 
 
1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen 

ausschließlich auf der Grundlage dieser 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen des 
Kunden wird hiermit widersprochen. Diese 
Verkaufsbedingungen gelten auch für alle 
gleichartigen zukünftigen Geschäfte. Abwei-
chungen von diesen Bedingungen bedürfen 
unserer ausdrücklichen Zustimmung, und zwar 
auch dann, wenn wir Lieferungen in Kenntnis der 
Bedingungen des Kunden vorbehaltlos an ihn 
ausführen. 

 
2. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lie-

ferbedingungen gelten nur gegenüber Unt-
ernehmern gemäß §§ 310 Abs. 1, 14 BGB, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

 
3. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-

bedingungen gelten für den Verkauf und die 
Lieferung von chemischen Erzeugnissen, Anoden, 
Ersatzteilen und Kleingeräten (nachfolgend 
"Ware"), nicht aber für den Verkauf und die 
Lieferung von Anlagen und Systemen sowie nicht 
für Montage- und Serviceleistungen. Für den 
Verkauf und die Lieferung von Anlagen und 
Systemen sind die Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen (Systeme) gültig. Für Montage- 
und Serviceleistungen sind die Allgemeinen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen (Industrial Services) 
gültig. 

 
 
II. Angebote, Aufträge, Vertragsschluss 
 
1. Unsere Angebote sind unverbindlich. Sie sind eine 

Aufforderung an den Kunden, uns ein 
Vertragsangebot zu machen. Die zu unserem 
Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, 
Zeichnungen, Produktbeschreibungen und Ge-
wichtsangaben, begründen lediglich eine Be-
schaffenheitsvereinbarung und stellen keine Be-
schaffenheitsgarantie dar.  

 
2. Der Vertrag kommt durch die Bestellung des 

Kunden (Angebot) und die Annahme durch uns 
zustande. Unsere Annahme erfolgt schriftlich oder 
durch Übersendung der bestellten Ware. 

 
3. Sofern wir mit dem Kunden Teillieferungen 

vereinbaren, gilt jede Teillieferung als besonderes 
Geschäft. Etwaige Beanstandungen einer 
Teillieferung sind ohne Einfluß auf die weitere 
Abwicklung eines Auftrages. 

 
 

III. Produktbeschaffenheit, technische Beratung 
 
1. Als Vereinbarung der Beschaffenheit der Ware 

gelten nur unsere Produktbeschreibungen und 
Spezifikationen. Für die Ware identifizierte 
Verwendungen nach der Europäischen Che-
mikalienverordnung REACH stellen weder eine 
Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen 
Beschaffenheit der Ware noch eine nach dem 
Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar. 

 
2. Stellen wir dem Kunden Muster oder Proben zur 

Verfügung, sind deren Eigenschaften nur 
verbindlich, soweit sie ausdrücklich als Be-
schaffenheit der Ware vereinbart worden sind.  

 
3. Soweit wir anwendungstechnische Bera-

tungsleistungen erbringen, erfolgt dies nach 
bestem Wissen und befreit den Kunden nicht von 
einer eigenen Prüfung und der Durchführung 
eigener Versuche. 

 
 
IV. Preise 
 
1. Unsere Preise verstehen sich, sofern nichts 

anderes vereinbart ist, "ab Werk" ausschließlich 
Umsatzsteuer und ausschließlich Verpackung; 
diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 

 
2. Unseren Preisen liegen die zum Zeitpunkt der 

Bestellung bestehenden Kosten zugrunde. Ändern 
sich nach der Bestellung die Kosten, insbesondere 
für Fertigungsmaterial, Energie, Betriebsstoffe, 
Löhne und Gehälter, sind wir befugt, unsere Preise 
entsprechend zu ändern. 

 
 
V. Lieferung 
 
1. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt den rechtzeiti-

gen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubrin-
gender Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen 
und Freigaben, die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und aller sonstigen Ver-
pflichtungen des Kunden voraus. Werden diese 
Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so wird 
die Lieferfrist angemessen verlängert, ohne dass 
dies Einfluss auf die vereinbarten Zahlungstermine 
hat. 

 
2. Sofern Versendung vereinbart ist, gilt die Lieferfrist 

als eingehalten, wenn die Sendung unser Liefer-
werk innerhalb der vereinbarten Lieferfrist verlas-
sen hat. Falls die Absendung sich aus Gründen 
verzögert, die wir nicht zu vertreten haben, so gilt 
die Lieferfrist als eingehalten bei Meldung der 
Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten 
Lieferfrist. 

 
3. Unvorhersehbare Ereignisse, wie höhere Gewalt, 

Krieg, Naturkatastrophen, Aussperrungen, Streiks 
und Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen 
und gerichtliche Entscheidungen, Embargo und 
sonstige unvermeidbare und außerhalb unseres 
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Einflußbereiches liegende und von uns nicht zu 
vertretende Ereignisse entbinden uns für ihre 
Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung 
oder Leistung. Wir sind in diesem Fall nicht 
verpflichtet, die Ware bei Dritten zu beschaffen. 
Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer 
der Störung; vom Eintritt der Störung werden wir 
den Kunden  unverzüglich unterrichten. 

 
4. Verzögert sich die Lieferung, ist der Kunde zum 

Rücktritt nur berechtigt, sofern wir diese Ver-
zögerung zu vertreten haben oder die Verzögerung 
im Falle von Art. V.3. 3 Monate übersteigt. 

 
 
VI. Versand, Gefahrübergang 
 
1. Lieferungen erfolgen, sofern nichts anderes 

vereinbart ist, „ab Werk“. Übernehmen wir den 
Versand, werden Versandweg und Versandart von 
uns gewählt; eventuelle Wünsche des Kunden 
werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Dadurch verursachte Mehrkosten trägt der Kunde. 

 
2. Die Gefahr für den zufälligen Untergang und die 

zufällige Verschlechterung der Ware geht mit 
Übergabe der Sendung an das Transport-
unternehmen oder im Falle der Abholung durch 
den Kunden mit der Bereitstellung der Ware auf 
diesen über. Wenn die Versendung auf Wunsch 
des Kunden verzögert wird, geht die Gefahr mit 
Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. 

 
3. Kommt der Kunde mit der Annahme der Ware in 

Verzug, so sind  wir berechtigt, den durch die Ver-
zögerung entstandenen Schaden einschließlich 
der Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu 
berechnen. Dies gilt ebenfalls, wenn der Kunde 
eine Mitwirkungshandlung unterlässt. 

 
4. Soweit zwingende Vorschriften der Verpackungs-

verordnung oder sonstige zwingende gesetzliche 
Vorschriften nicht entgegenstehen, erfolgt der 
Versand von Chemikalien nach unserer Wahl 
entweder in Einwegbehältern, die – ob berechnet 
oder unberechnet – weder zurückgenommen noch 
gutgeschrieben werden oder in Leihbehältern. 

 
5. Soweit zwingende Vorschriften der Verpackungs-

verordnung oder sonstige zwingende gesetzliche 
Vorschriften nicht entgegenstehen, werden bei 
sonstigen Lieferungen die für den Versand erfor-
derlichen Verpackungen/Behälter zum Selbstkos-
tenpreis berechnet und weder zurückgenommen 
noch gutgeschrieben. 

 
 
VII. Versicherung, Transportschäden, Untersu-

chungs- und Rügepflicht 
 
1. Die zu versendenden Waren werden von uns nur 

auf ausdrücklichen Wunsch und zu Lasten des 
Kunden versichert. Jedoch werden bruchemp-

findliche Waren ohne besondere Weisung des 
Kunden gegen Transportgefahren einschließlich 
gewöhnlichen Bruches zu seinen Lasten versi-
chert. 

 
2. Der Kunde hat die Waren unverzüglich nach 

Empfang zu untersuchen. Beanstandungen wegen 
Transportschäden hat der Kunde unverzüglich 
nach Ablieferung unmittelbar beim Transport-
unternehmen mit Kopie an uns anzuzeigen und 
den Schaden gemeinsam mit dem Transport-
unternehmen aufzunehmen. 

 
3. Die Übergabe von Qualitäts- oder Analyse-

zertifikaten entbindet den Kunden nicht von der 
Durchführung einer Wareneingangskontrolle. 
Erkennbare Sachmängel, die nicht transport-
bedingt sind, muss der Kunde uns innerhalb von 5 
Werktagen nach Empfang der Waren unter 
genauer Bezeichnung der gerügten Mängel 
anzeigen. Verborgene Mängel sind unverzüglich 
nach Entdeckung mitzuteilen. 

 
 
VIII. Zahlungsbedingungen 
 
1. Zahlungen sind, sofern nichts anderes vereinbart 

ist, wie folgt fällig: 
 

• für edelmetallhaltige Erzeugnisse sofort nach 
Lieferung der Ware und Erhalt der Rechnung 
ohne Abzug 
 

• für alle sonstigen Erzeugnisse: binnen 30 
Tagen ohne Abzug. 

 
2. Wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar 

wird, dass unsere Ansprüche gefährdet werden, 
sind wir zur Leistungsverweigerung und - gege-
benenfalls nach Fristsetzung - zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). 

 
3. Zur Aufrechnung ist der Kunde nur berechtigt, 

wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Zur Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem-
selben Vertrag beruht und unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. 

 
 
IX. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten 

Waren in jedem Fall bis zur vollständigen Be-
zahlung des Kaufpreises vor. 

 
2. Hat der Kunde den Kaufpreis für die gelieferten 

Waren bezahlt, stehen uns jedoch noch weitere 
Forderungen aus unserer Geschäftsverbindung mit 
dem Kunden zu, behalten wir uns darüber hinaus 
das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur 
vollständigen Zahlung sämtlicher Verbindlichkeiten 
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einschließlich eines etwaigen sich zu Lasten des 
Kunden ergebenden Kontokorrentsaldos vor. 

 
3. Verarbeitet der Kunde die von uns gelieferten 

Waren, so gelten wir als Hersteller und erwerben 
unmittelbar Eigentum an den neu entstehenden 
Waren. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit 
anderen Materialien, erwerben wir unmittelbar 
Miteigentum an den neuen Waren im Verhältnis 
des Rechnungswertes der von uns gelieferten 
Waren zu dem der anderen Materialien. 

 
4. Erfolgt eine Verbindung oder Vermischung der von 

uns gelieferten Waren mit Sachen des Kunden in 
der Weise, dass die Sache des Kunden als 
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass 
uns der Kunde Miteigentum an der Hauptsache 
überträgt, und zwar im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der von uns gelieferten Ware zum 
Rechnungswert der Hauptsache bzw. deren 
Verkehrswert, falls kein Rechnungswert vorliegt. 

 
5. Der Kunde darf über die von uns gelieferten Waren 

im ordentlichen Geschäftsgang verfügen, solange 
er seinen Verpflichtungen aus der Geschäfts-
beziehung rechtzeitig nachkommt. Er tritt alle 
Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an 
denen unser Eigentumsvorbehalt besteht, bereits 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit uns an 
uns ab. Haben wir im Falle der Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung Miteigentum 
erworben, erfolgt die Abtretung im Verhältnis des 
Wertes, der von uns unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Waren zum Wert der im Vorbehalts-
eigentum Dritter stehenden Waren. Der Kunde tritt 
anerkannte Saldoforderungen aus Kontokorrent-
abreden mit seinen Kunden bereits im Zeipunkt 
des Vertragsabschlusses mit uns in Höhe unserer 
dann noch offenen Forderungen an uns ab. 

 
6. Der Kunde erteilt uns auf Verlangen alle 

erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in 
unserem Eigentum stehenden Waren und der an 
uns abgetretenen Forderungen. Er hat ebenso auf 
unser Verlangen die in unserem Eigentum 
stehenden Waren als solche zu kennzeichnen und 
seine Kunden von der Abtretung in Kenntnis zu 
setzen. 

 
7. Wir sind bei Zahlungsverzug des Kunden 

berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften von 
dem Kaufvertrag zurückzutreten oder/und die 
Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus 
zu verlangen. Durch das Herausgabeverlangen 
erklären wir nicht zugleich den Rücktritt. Das Recht 
zum Rücktritt dürfen wir nur geltend machen, wenn 
wir dem Kunden zuvor erfolglos eine ange-
messene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder 
eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist. 

 
8. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere 

Forderungen um mehr als 10 %, so sind wir auf 

Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe der 
Sicherheit verpflichtet. 

 
 
X. Rechte des Kunden bei Mängeln 
 
1. Ist die Ware mangelhaft und hat der Kunde seine 

gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
erfüllt, stehen ihm die gesetzlichen Mängelrechte 
mit folgenden Maßgaben zu: 

 
a) Wir haben zunächst das Recht, nach unserer 

Wahl entweder den Mangel zu beseitigen oder 
dem Kunden eine mangelfreie Ware zu liefern 
(nachfolgend "Nacherfüllung"). 

 
b) Wir behalten uns zwei Versuche der Nacherfül-

lung vor. Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen 
oder dem Kunden unzumutbar sein, so kann 
der Kunde entweder vom Vertrag zurücktreten 
oder eine Minderung des Kaufpreises verlan-
gen. 

 
c) Für Ansprüche auf Schadensersatz und auf 

Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen ei-
nes Mangels gilt der nachfolgende Art. XI. 

 
2. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur 

unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträch-
tigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnut-
zung oder Schäden, die nach dem Gefahr-
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, unge-
eigneter Betriebsmittel  oder die aufgrund beson-
derer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem 
Vertrag nicht vorausgesetzt sind.  

 
3. Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, ins-
besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materi-
alkosten, sind ausgeschlossen, sofern die Auf-
wendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der 
Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als 
die Niederlassung des Kunden verbracht worden 
ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

 
 
XI. Schadensersatzansprüche 
 
1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen 

für Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche 
(nachfolgend "Schadensersatzansprüche") des 
Kunden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden 
durch die Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht (Pflicht, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf) und für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Bei grober Fahr-
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lässigkeit und im Falle der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist unsere Haftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise entstehenden 
Schaden begrenzt. 

 
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 

nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden 
nach dem Produkthaftungsgesetz und nicht, wenn 
wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben 
oder eine Beschaffenheitsgarantie vereinbart 
haben. 

 
 
XII. Verjährung 
 
1. Mängelansprüche des Kunden verjähren in 

12 Monaten ab Ablieferung der Ware. Anstelle 
dieser Frist gelten die gesetzlichen Bestimmungen, 
wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie übernommen haben.  

 
2. Die vorstehende Verjährungsfrist gilt auch für 

Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf 
einem Mangel der Ware beruhen. Scha-
densersatzansprüche des Kunden wegen Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit, für Schäden durch die 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz 
verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen 
Verjährungsfristen. 

 
 
XIII. Verhaltenskodex, Umweltschutz, Daten-

schutz 
 
1. Wir bekennen uns zu den im Atotech Ver-

haltenskodex zum Ausdruck gebrachten ethischen 
Werten und Grundsätzen. Dazu gehören 
insbesondere  die Einhaltung der geltenden 
gesetzlichen Regelungen, die Berücksichtigung 
grundlegender internationaler Standards, Umwelt-
schutz und Arbeitssicherheit, die Achtung der 
Menschenrechte und der Regeln des freien 
Wettbewerbs und die Ablehnung jeglicher Form 
der Korruption, sei sie öffentlich oder privat, aktiv 
oder passiv, sowie die Vermeidung von Interes-
senkonflikten. Der Atotech Verhaltenskodex findet 
sich im Downloadbereich unter www.atotech.com/ 
our-values. 

 
2. Im Hinblick auf seine Verantwortung für die 

Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz verpflichtet sich der Kunde, nachteilige 
Auswirkungen seiner Tätigkeiten auf Mensch und 
Umwelt kontinuierlich und nachhaltig zu verringen. 
Hierzu wird der Kunde im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten ein Managementsystem nach ISO 14001 
einrichten und weiter entwickeln. 

 
3. Personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, die 

dem Kunden während der Anbahnung oder 
Durchführung des Vertrages bekannt werden, 
dürfen nur im Rahmen der anwendbaren gesetz-

lichen Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet 
werden. 

 
 
XIV. Schlussbestimmungen 
 
1. Der Kunde darf seine Vertragsrechte nur mit 

unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung auf 
Dritte übertragen. 

 
2. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist die 

jeweilige Versandstelle, im Übrigen Berlin. 
 
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 

dem Vertragsverhältnis mit dem Kunden ergeben-
den Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz in Berlin. 
Wir behalten uns jedoch das Recht vor, alternativ 
den Sitz des Kunden als Gerichtsstand zu wählen. 

 
4. Die zwischen uns und dem Kunden geschlossenen 

Verträge unterliegen dem Recht der Bundes-
republik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG) und des Internationalen Privat-
rechts. 

http://www.atotech.com/
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